
Nummer 7
Diese Ausgabe erscheint auch online Donnerstag, 18. Februar 2021

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Protokoll der Sitzung vom 29.01.2021
2.  Bekanntgabe nichtöff entlich gefasster Beschlüs-

se
3.  Fragestunde der Zuhörer zu nicht auf der Tages-

ordnung stehenden Punkten
4.  Baulandentwicklung Baugebiet „Obere Steig“ im 

Ortsteil Mühlhausen
 -  Festlegung des Ankaufsverfahrens mit Ankaufs-

wert
 -  Beauftragung der KE LBBW Immobilien Kom-

munalentwicklung GmbH zur Aufnahme der 
Gespräche zur Abklärung der Mitwirkungsbe-
reitschaft der Grundstückseigentümer

 - Beratung und Beschlussfassung -
5.  Baulandentwicklung „Erweiterung Gewerbege-

biet Ost“ im Ortsteil Tiefenbronn, 1. Bauabschnitt
 -  Festlegung des Ankaufverfahrens mit Ankaufs-

wert
 -  Beauftragung der KE LBBW Immobilien Kom-

munalentwicklung GmbH zur Aufnahme der 
Gespräche zur Abklärung der Mitwirkungsbe-
reitschaft der Grundstückseigentümer

 - Beratung und Beschlussfassung -
6.  Sanierung der Lucas-Moser-Straße im Ortsteil 

Tiefenbronn gemäß Prioritätenliste
 - Auswechslung und Sanierung des Kanals
 - Erneuerung der Wasserleitung
 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung
 -  Erneuerung des Straßenoberbaus und des Geh-

weges
 Beratung über die weitere Vorgehensweise
 - Beratung und Beschlussfassung -
7.  Vergabe der Arbeiten für die Kanalsanierungen 

in geschlossener Bauweise im Ortsteil Tiefen-
bronn im Rahmen der Eigenkontrollverordnung

 - Beratung und Beschlussfassung -
8. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021
 - Beratung und Beschlussfassung -
9.  Änderungssatzung zur Feuerwehrsatzung der 

Gemeinde Tiefenbronn
 - Beratung und Beschlussfassung -
10. Schulverband Neuhausen
  Vorberatung der Verbandsversammlung am 03. 

März 2021
 - Beratung und Beschlussfassung -
11. Spenden
 Genehmigung der Annahme
 - Beratung und Beschlussfassung -

Die Hotline des Gesundheits-
amts für Fragen zu Virus, 
Schutz und Erkrankung ist 
montags bis freitags von 8 bis 
17 Uhr, samstags von 9 bis 14 
Uhr erreichbar unter der Num-
mer 07231 308 6850 oder per 
E-Mail unter corona@enzkreis.de
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Termine für Impfungen 
in den Kreisimpfzentren 
über die Telefonnummer 
116 117 oder online unter 
www.impfterminservice.de 

Foto: 13threephotography/iStock/Getty Images Plus

Bitte beachten Sie, dass der 
Zutritt ins Rathaus nur mit 
einer medizinischen Maske 
zulässig ist

Landessanierungsprogramm
 -  Sprechtag - 

08.03.2021ab 14.00 Uhr
Terminvereinbarung unter 
Tel.: 9500 30, Frau Krentzel

12. Information des Gemeinderates
 a)  Bericht über den aktuellen Stand der Corona 

Pandemie
 b)  Information zur Sanierung der Lucas-Moser-

Schule
 c)  Information über die Besetzung der Stelle 

als Konrektorin in der Lucas-Moser-Schule 
Tiefenbronn mit Frau Anja Weber ab 01. April 
2021

 d)  Deckensanierung und Gruppenraumreno-
vierung 2. BA Kindergarten Lehningen

 e) Infos zur Landtagswahl 2021
 f )  Mitteilung des Ergebnisses der Petition zum 

Bebauungsplan Mühlhausener Straße 7, Orts-
teil Lehningen

 g) Informationen zum Gemeindevollzugsdienst
 h)  Informationen zum Erlass von Kinderbetreu-

ungsgebühren
 i)  Kita-Info-App für schnelle Benachrichtigung 

aller Eltern in den Kindergärten ab 22.02.2021
 - Kenntnisnahme -
13. Baugesuche
13.1  Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten 

Verfahren
 Neubau eines mobilen Imkerwagens
  OT Tiefenbronn, Oberes Turnfeld, Fleckenstück-

le Seehausstraße, Flst.Nr. 1302
  OT Mühlhausen, Bettäcker, Flst.Nr. 1760/2 + 

1761
 - Beratung und Beschlussfassung -
13.2  Antrag auf Baugenehmigung
  OT Tiefenbronn, Käthe-Kollwitz-Straße 4, 

Flst.Nr. 4225
 Neubau einer Outdoorküche als Nebenanlage
 - Beratung und Beschlussfassung -
13.3 Antrag auf Baugenehmigung
  OT Tiefenbronn, Schwillbachstr. 11, 

Flst.Nr. 3788
 Neubau eines Zweifamilienwohnhauses
 - Beratung und Beschlussfassung -
14.  Anfragen und Anregungen aus dem Gemein-

derat
15. Sonstiges

Eine nichtöff entliche Sitzung schließt sich an.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Frank Spottek
Bürgermeister

Bürgermeisteramt . Postf 36 . 75231 Tiefenbronn
Tel. 07234 9500-0 . Fax 07234 9500-50
E-mail: gemeindeverwaltung@tiefenbronn.de

E I N L A D U N G
zu der am Freitag, den 26.02.2021, 19:00 Uhr in der 

Würmtalhalle Mühlhausen, Lehninger Straße 4, 
75233 Tiefenbronn, stattfindenden 

öffentlichen Sitzung des Gemeinderats
Die Bevölkerung ist zur Sitzung des Gemeinderats herzlich eingeladen.
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Bildnachlese großer Hausball des Musikvereins 
Mühlhausen e. V. als Livestream auf YouTube 

vom 12. Februar 2021
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN - NOTDIENSTE

Öffnungszeiten des Rathauses
Die allgemeinen Öff nungszeiten entfallen, 
in dringenden Angelegenheiten sind die zu-
ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nach vorheriger Terminabsprache gerne 
persönlich für Sie da. Wir sind zu den üblichen 
Kontaktzeiten telefonisch und per E-Mail er-
reichbar; bitte nutzen Sie bevorzugt diese 
Kommunikationswege. Ein persönlicher Ter-
min ist natürlich nur dann möglich, wenn Sie 
keinerlei Krankheitssymptome aufweisen. Wei-
ter bitten wir Sie darum, bei Ihrem Besuch von 
der Möglichkeit der Händedesinfektion im Ein-
gangsbereich Gebrauch zu machen und einen 
Nasen-Mund-Schutz zu tragen.
Sprechstunden des Bürgermeisters nur nach 
telefonischer Voranmeldung:
Die nächste Sprechstunde von Herrn Spottek 
fi ndet statt am Montag, den 22. Februar 2021, 
von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr Rathaus im Orts-
teil Tiefenbronn. Bitte setzen Sie sich vorab mit 
Frau Krautscheid, Tel.: 9500-12 betreff end einer 
Terminvereinbarung in Verbindung.

Alle aktuellen Informationen erhalten Sie 
auch im Internet unter http://www.tiefen-
bronn.deKindertagesstätten
OT Tiefenbronn, Schlossgartenstr. 12,
 Tel. 07234 945909-0 
OT Mü hlhausen, Tiefenbronner Str. 17, 
 Tel. 07234 8060274 
OT Lehningen, Hauptstr. 20, Tel. 07234 8665 
Schulen
Grundschule „Lucas-Moser-Schule“, 
Lucas-Moser-Str. 9 - 11,  Tel. 07234 5925
Verbandsschule im Biet, Gemeinschaftsschule, 
Liebenzeller Str. 30,
75242 Neuhausen  Tel. 07234 980100 
Kläranlage
Im Wü rmtal 7  Tel. 07234 7274 
Wasserversorgung 
Netze BW 24 Std. Störungsstelle 
 Tel.: 0800 36 29 497
Gasversorgung
Stadtwerke Pforzheim 24 Std. Störungsstelle 
 Tel.: 0800 797 39 38 37
Stromversorgung
EnBW Energie BW 24 Std. Störungsstelle
 Tel.: 0800 36 29 477 

polizei: Pforzheim  Tel. 07231 1863311
Polizeiposten Tiefenbronn  Tel. 07234 4248
bei Notruf: 110 (ohne Vorwahl)
Notruf: 112 (ohne Vorwahl)
für Rettungsdienst und Feuerwehr
Notfallmeldung
Wer meldet?
Name und Standort
Wo ist es passiert?
Genaue Bezeichnung des Notfallortes
Was ist passiert?
Zahl der Verletzten/Erkrankten
Verletzte eingeklemmt?
Giftnotrufzentrale: Tel. 0761 19240

Ärztlicher Notfalldienst

Die Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein,- kinder-, augen- und HNO-
ärztlicher Notfalldienst) lautet: 116117 (Anruf 
ist kostenlos)
In den sprechstundenfreien Zeiten erfolgt die 
ärztliche Versorgung durch die:
Allgemeine Notfallpraxis Siloah St. Trudpert 
Klinikum, Wilferdinger Straße 67, 
75179 Pforzheim
Notfallpraxis für Kinder Helios Klinikum, 
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim

Allgemeine Notfallpraxis Enzkreis-Kliniken 
Mühlacker, Hermann-Hesse-Str. 34, 
75417 Mühlacker
Allgemeine Notfallpraxis Enzkreis-Kliniken
 Neuenbürg, Marxzeller Straße 46, 
75305 Neuenbürg

Informationen zu den Öff nungszeiten der 
jeweiligen Notfallpraxis fi nden Sie unter https://
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/

Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notdienst am Wochenende 
und an Feiertagen kann unter folgender Num-
mer erfragt werden: 0621 38000818

Sonntagsdienst der Apotheken

(auch unter: www.aponet.de)
(falls Apotheke Tiefenbronn nicht erreichbar)
Wechsel des Notdienstes ist immer um 8.30 Uhr!

Samstag, 20. Februar 2021
Maria-Apotheke in Pforzheim (Haidach) 
Pillauer Straße 2, Tel.: 07231 965656 und 
Schützsche Apotheke in Renningen, 
Jahnstraße 39, Tel.: 07159 2367

Sonntag, 21. Februar 2021
Franz-Joseph-Gall-Apotheke in Tiefenbronn,
Franz-Josef-Gall-Straße 37, Tel.: 948094 und 
Drei Eichen Apotheke Malmsheim, 
Calwer Str. 8, Tel.: 07159 3627

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband
Pforzheim-Enzkreis e.V.

Notruf:
Rettungsdienst und Feuerwehr europaweit 112
(ohne Vorwahl) planbare Krankentransporte:
19222 (ohne Vorwahl)
Unsere Angebote:
DRK-Hausnotruf Tel.: 07231 373288
Kurse Tel.: 07231 373220
Erste Hilfe, EH am Kind, EH fü r Sport,
Betriebshelfer, LSM fü r Fü hrerscheinbewerber
Essen auf Rädern (Menü service)
Tel. 07231 373240
Ansprechpartner: Frau Uibel
r.uibel@drk-pforzheim.de
Seniorenreisen + Seniorenbegleitung
Frau Friedrich, Telefon 07231 373-230
Wohnberatung Enzkreis , Tel. 07231/373-236
E-Mail: wohnberatung-enzkreis@drk-pforzheim.de
Haus Schauinsland Tiefenbronn
Maria-Magdalena-Str. 6, 75233 Tiefenbronn,
Tel. 07234 94635-0, Fax 07234 94635-113,
info@schauinsland-aph.de
Jugend- und Suchtberatung
Beratung und Behandlung für Jugendliche, Sucht-
gefährdete, Abhängige und deren Angehörige
Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim
Tel.: 07231 92277-0, beratung@planb-pf.de
www.planb-pf.de
Fachberatungsstelle Enzkreis: 
Wohnungsnotfallhilfe und Existenzsicherung
Persönliche Beratung, Unterstützung und In-
formation bei:
Fragen zur Existenzsicherung, z.B. zu ALG I & 
II, Kindergeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe, etc.; 
drohendem Wohnungsverlust und ungesicher-
ten oder unzumutbaren Wohnverhältnissen; 
sozialrechtlichen Ansprüchen.
Wichernhaus der pforzheimer Stadtmission e.V.
Westl. Karl-Friedrich-Str. 120, 75172 Pforzheim
Tel. 07231/5661 96-0 (Zentrale)
E-Mail: fb-enzkreis@wichernhaus-pforzheim.de
Web: www.wichernhaus-pforzheim.de

Krankenp�egeverein
Tiefenbronn e.V.

Krankenpfl egeverein Tiefenbronn e.V. 
Sprechzeiten im Büro:
Montag - Freitag 9.00 Uhr - 14.00 Uhr
oder nach Vereinbarung. Außerhalb dieser
Zeiten können Sie auf unserer Mailbox
eine Nachricht hinterlassen.
Wir rufen Sie gerne zurück.
Kontakt:
Krankenpfl egeverein Tiefenbronn e.V.
Lehninger Str. 2, 75233 Tiefenbronn
Tel. 07234 1419 / Fax 07234 947177
E-Mail: info@krankenpfl egeverein de
Internet: www.krankenpfl egeverein.de
In dringenden pfl egerischen Notfällen
erreichen Sie uns über das
Notrufhandy: 0162 / 5696532
Hospizgruppe Biet
Ehrenamtliche Begleitung von schwerstkran-
ken und sterbenden Menschen.
Kontaktdaten: siehe Krankenpfl egeverein.
Ansprechpartner: Andrea Raible-Kardinal

Beratungsstelle für Hilfen im Alter 
Caritasverband Pforzheim e.V.

Beratungsstelle für Hilfen im Alter - 
Caritasverband pforzheim e.V. 
Markus Schweizer
Blumenhof 6, 75175 Pforzheim
Tel. 07231 128-130
markus.schweizer@caritas-pforzheim.de
Hausbesuche nach Vereinbarung
Montags zw. 15.00 und 16.30 Uhr
regelmäßige Sprechstunde in den
Räumen des Krankenpflegevereins.
Anmeldung unter Tel. 07234 1419
Sterneninsel e.V.
Ambulanter Kinder- u. Jugendhospizdienst 
pforzheim & Enzkreis
Wittelsbacherstraße 18
75177 Pforzheim Tel.: 07231 8001008
E-Mail: mail@sterneninsel.com
Internet: www.sterneninsel.com
Diakonie pforzheim
Beratung über Hilfen in der Schwangerschaft/
Schwangerschaftskonfl iktberatung, Goethestr. 41,
Pforzheim und auch in der Diakonischen
Beratungsstelle Mühlacker, Hindenburgstr. 48,
Fachstelle für häusliche Gewalt 
Terminvergabe unter Tel. 07231/42865-0
Ökumenisches Frauenhaus pforzheim
Tel. 07231-45763-0
Essen auf Rädern 
AWO Nordschwarzwald
Ispringer Straße 1
75179 Pforzheim
Tel.: 07231 14424 12
FAX: 07231 14424 14
info@awo-nordschwarzwald.de
Mobiler Dienst
Familienentlastender Dienst
Ansprechpartnerin: Eva Stein
www.awo-nordschwarzwald.de

Tel.: 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222
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Amtliche Bekanntmachungen

Hinweise zur Teilnahme 
an der öffentlichen Gemeinderatssitzung  

am Freitag, den 26. Februar 2021, 
in der Würmtalhalle in Mühlhausen

Wir bitten um Beachtung der nachstehend genannten  
Hygiene- und Abstandsregelungen für die Teilnahme an 
Gemeinderatssitzungen in Corona-Zeiten:

-  die Teilnehmer/-innen müssen die Würmtalhalle einzeln be-
treten und auch wieder einzeln verlassen und dabei die Ab-
standsregelungen zwischen Einzelpersonen von 1,5 Metern 
beachten

-  die von der Gemeinde vorgegebenen Abstandsregelungen 
von 2 Metern (Sitzplatzregelung) sind einzuhalten

-  der im Eingangsbereich aufgestellte Händedesinfektionsmit-
telspender muss benutzt werden

-  auf dem Weg zum Sitzplatz in der Halle und auf dem Weg 
zurück zum Ausgang muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden

-  Personen mit möglichen Risikofaktoren wird geraten eine 
Teilnahme mit der Hausärztin/dem Hausarzt zu besprechen 
und gegebenenfalls das Vertragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes mit zu besprechen.

-  Personen, die Symptome einer Erkältung verspüren, dürfen 
nicht teilnehmen.

Hier ist an die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der 
Allgemeinheit zu appellieren.

Vielen Dank für die Einhaltung dieser Regelungen.

Alle Unterlagen zur öffentlichen Sitzung sind auch auf unserer 
Homepage unter https://tiefenbronn.ratsinfomanagement.
net/termine abrufbar.

Ihre Gemeindeverwaltung

Schulverband Neuhausen/Enzkreis

Einladung
zu der am Mittwoch, den 03. März, 19.30 Uhr in der Monbach-
halle, Monbachstraße 4 in 75242 Neuhausen stattfindenden 
öffentlichen Verbandsversammlung des Schulverbandes 
Neuhausen/Enzkreis

TAGESORDNUNG:

Öffentlich:
1. Bericht der Verbandsverwaltung
2.  Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme an der  

20. Bündelausschreibung Strom für die Jahre 2022 – 2024 der 
Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH

3.  Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung von 
mobilen Luftreinigungsgeräten bzw. CO2-Ampeln für die Ge-
meinschaftsschule

4.  Bericht der Schulleitung und der Schulsozialarbeiterin der 
Verbandsschule im Biet

5. Verschiedenes
Die Einwohnerschaft ist hierzu recht herzlich eingeladen, unter 
Beachtung der aktuell geltenden Corona-Verordnung des Landes 
Baden-Württemberg.
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Verbandversammlung 
statt.

gez.
Oliver Korz
Verbandsvorsitzender

Die Gemeindeverwaltung informiert

Informationen zur Landtagswahl  
in der Gemeinde Tiefenbronn
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in den letzten Tagen wurden Ihnen die Wahlbenachrichtigungs-
karten für die Landtagswahl 2021 zugestellt. Diese können Sie 
auch dazu nutzen, um online über unsere Webseite Briefwahlun-
terlagen zu beantragen. Sie finden den entsprechenden Link auf 
der Startseite in der Rubrik „Aktuelles“.
Sollten Sie bis zum 21. Februar 2021 keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten, setzen Sie sich bitte mit dem Wahlamt der Gemeinde 
Tiefenbronn in Verbindung:
Tel.: 07234 9500-25 oder -26
Mail: wahlen@tiefenbronn.de
Zudem möchten wir rechtzeitig darauf hinweisen, dass wir zur 
Sicherstellung der Hygienevorgaben während der Corona-Pan-
demie dazu gezwungen waren, die Wahllokale der einzelnen 
Wahlbezirke teilweise in anderen Räumlichkeiten als in den bis-
her bekannten unterzubringen. 

Nummer des
Wahlbezirks

Abgrenzung 
des Wahlbezirks

Wahlraum

001-01 Gemmingenhalle 
Tiefenbronn
(NEUES WAHLLOKAL 
- bisher:  Bürger- und 
                   Kulturhaus „Rose“)

Gemmingenhalle
Pforzheimer Straße 2
75233 Tiefenbronn

001-02 Lucas-Moser-Grundschule 
Tiefenbronn
(NEUE RÄUMLICHKEITEN 
INNERHALB DER SCHULE;
EINGANG ÜBER DEN 
PAUSENHOF)

Klassenzimmer 
bei der Aula
Lucas-Moser-Straße 9 – 11
75233 Tiefenbronn

002-01 Mühlhausen
(NEUES WAHLLOKAL – 
bisher: 
Altes Rat- und Schulhaus)

Würmtalhalle
Lehninger Straße 2
75233 Tiefenbronn

003-01 Lehningen Bürgersaal
Hauptstraße 18
75233 Tiefenbronn

Die Veränderung der Räumlichkeiten für die Wahllokale bringt 
den Vorteil mit sich, dass nun alle Wahllokale barrierefrei mit ei-
nem Rollstuhl zugänglich sind.
Wir bitten um Beachtung und stehen für Rückfragen gerne zur 
Verfügung.

Ihre Gemeindeverwaltung

IMpRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Tiefenbronn

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Weil der Stadt GmbH & Co. KG,  
71263 Weil der Stadt,  
Merklinger Str. 20, 
Telefon 07033 525-0, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Frank Spottek, 
75233 Tiefenbronn, Gemmingen-
straße 1, oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
gaggenau@nussbaum-medien.de
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Einreise aus Risikogebieten
Künftig drei Arten von Risikogebieten
Unterschieden werden künftig drei Arten von Risikogebieten im 
Ausland: Neben den bekannten Risikogebieten wurden Gebie-
te definiert, von denen aufgrund besonders hoher Inzidenzen 
(Hochinzidenzgebiet) oder der Verbreitung von Mutationen des 
Virus (Virusvarianten-Gebiet) ein besonderes Eintragsrisiko be-
steht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundes-
ministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Heimat und wird durch 
das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite veröffentlicht; 
sie wird laufend aktualisiert. Einreisende sollten sich daher vor 
einem Grenzübertritt informieren. Für Einreisende aus Risikoge-
bieten und Hochinzidenzgebieten gelten dieselben Ausnahmen 
von der Quarantänepflicht. Für Einreisende aus Virusvarianten-
Gebieten gelten nur sehr wenige Ausnahmen von der Quarantä-
nepflicht. Als Virusvarianten-Gebiete eingestuft wurden bislang 
die Länder Botsuana, Brasilien, Eswatini, Irland, Lesotho, Malawi, 
Mosambik, Österreich - das Bundesland Tirol, Portugal, Sambia, 
Simbabwe, Slowakei, Südafrika, Tschechien, und das Vereinigte 
Königreich von Großbritannien.

Besserer Schutz vor Virus-Mutationen durch Verschärfung 
der Quarantänepflichten
Für Einreisende aus Virusvarianten-Gebieten gibt es künftig in 
Baden-Württemberg weitere Einschränkungen. Ansonsten wird 
bei der Quarantäne nicht zwischen einem Risikogebiet und ei-
nem Hochinzidenzgebiet unterschieden. Hierfür gelten in Baden-
Württemberg weiterhin die Ausnahmen, die bislang schon für Ri-
sikogebiete bestanden.

Im Einzelnen gilt Folgendes:
Die Anmelde-, Test- und Quarantänepflichten gelten für Einrei-
sende, die sich in den letzten zehn Tagen in einem Risikogebiet 
aufgehalten haben. Der Test darf dabei höchstens 48 Stunden 
vor der Einreise vorgenommen worden sein. Grundsätzlich reicht 
ein Point of Care-Antigen-Schnelltest aus. Der Nachweis über den 
Negativtest ist zehn Tage lang aufzuheben und auf Anforderung 
der zuständigen Behörde vorzulegen. Kinder unter sechs Jahren 
sind von der Testpflicht befreit.

Einreise aus Risikogebiet (das nicht Hochinzidenz- oder  
Virusvarianten-Gebiet ist):
 ●   Pflicht zur elektronischen Einreiseanmeldung. Nur wenige 

Ausnahmen (z. B. Personen, die im Rahmen der 24-Stun-
den-Regelung aus Grenzregionen einreisen).

 ●   Pflicht, bis spätestens 48 Stunden nach der Einreise im Be-
sitz eines Negativtests zu sein. Daher kann der Test auch 
kurz nach Einreise nachgeholt werden. Ausgenommen 
von der Testpflicht sind nur bestimmte Personengruppen, 
zum Beispiel:

- Durchreisende
-  Personen, die im Rahmen der 24-Stunden-Regelung aus Grenz-

regionen einreisen
- Grenzpendler und Grenzgänger
-  Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, 

Waren oder Güter transportieren
-  Personen, die für weniger als 72 Stunden zum Besuch eines Ver-

wandten ersten Grades oder des Partners einreisen
 ●   Grundsätzlich Quarantänepflicht. Allerdings mit den bis-

lang schon geltenden Ausnahmetatbeständen, die insbe-
sondere für die oben genannten Gruppen gelten.

Einreise aus Hochinzidenzgebiet:
 ●   Pflicht zur elektronischen Einreiseanmeldung. Nur wenige 

Ausnahmen (zum Beispiel Personen, die im Rahmen der 
24-Stunden-Regelung aus Grenzregionen einreisen).

 ●   Negativtest ist bei Einreise mitzuführen. Ausnahmen von 
der Testpflicht nur in wenigen Fällen.

 ●   Grundsätzlich Quarantänepflicht. Es gelten dieselben Aus-
nahmentatbestände wie für Risikogebiete.

Einreise aus Virusvarianten-Gebiet:
 ●   Pflicht zur elektronischen Einreiseanmeldung ohne Aus-

nahme.
  Negativtest ist bei Einreise mitzuführen. Keine Ausnahmen 

von der Testpflicht.
  Quarantänepflicht. Nur sehr wenige Ausnahmen (z. B. für 

Grenzpendler und Grenzgänger). Keine Verkürzung der Qua-
rantänedauer möglich.

Kontakt Ordnungsamt Tiefenbronn (corona@tiefenbronn.de):
Bitte senden Sie uns Ihr Ergebnis vom Test, den Sie vor der Einrei-
se bereits durchgeführt haben, zeitnah zu.

Falls Sie eine Verkürzung der Quarantäne von weniger als 10 Tage 
möchten, senden Sie bitte Ihr negatives Testergebnis (ab dem 5. 
Tag nach Einreise) ebenfalls zu.

Falls ein Ausnahmetatbestand für die Befreiung aus der Quaran-
täne bei Ihnen vorliegt, senden Sie uns bitte die Informationen 
und Bescheinigungen hierüber auch zu.

Gas- und Breitbandverlegung  
der Stadtwerke in der Stadelbach-, panoramastraße 
und Kastanienweg, OT Mühlhausen:
Der Ausbau der Gas- und Breitbandversorgung durch die Stadt-
werke Pforzheim wird in diesem Jahr wie angekündigt in Mühl-
hausen durchgeführt.

Die in der Karte türkis gefärbten Straßen werden je nach Witte-
rung voraussichtlich ab 01.03.2021 ausgebaut.

Die Arbeiten werden durch die Firma PEKA aus Ottersweier aus-
geführt.

Falls Sie noch Interesse an einem Gas- oder Breitbandanschluss 
haben, melden Sie sich bitte bei
Herrn Uwe Schröder, Tel. Nr. 07231 39717731.

Das passamt informiert

Alle Personalausweise, die bis zum 02.02.2021 und alle Reise-
pässe, die bis zum 19.01.2021 beantragt worden sind, liegen 
im Rathaus Tiefenbronn, Zimmer 1, zur Abholung bereit.

Bei personen ab 16 Jahren ist für die Abholung des perso-
nalausweises der Erhalt des pIN-Briefes Voraussetzung, 
diesen aber bitte aus Sicherheitsgründen nicht mitbrin-
gen! 

Die bisherigen Personalausweise und Reisepässe, die noch 
nicht abgegeben worden sind, müssen zur Vernichtung oder 
Entwertung mitgebracht werden.
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nach dem Gesetz über das Nachbarrecht für Baden-Württemberg (NRG) 
 
Feststellung der Abstände (§ 22,1 NRG):  
Die Grenzabstände werden von der Mittelachse der der Grenze nächsten Stämme, Triebe 
oder Hopfenstangen bei deren Austritt aus dem Boden gemessen. 
 
I. Obstgehölze Grenzabstand 

 
Bemerkung 

1.  Beerenobststräucher und -stämme, 
Rosen, Ziersträucher und sonstige 
artgemäß kleine Gehölze; Rebstöcke 
außerhalb eines Weinberges  
- § 16 Abs. (1) Nr. 1a 

0,50 m Dürfen nicht höher als  
1,80 m werden, es sei 
denn, dass der Abstand 
nach Nr. 2 eingehalten 
wird. 

2. Kernobst- und Steinobstbäume auf 
schwach und mittelstark 
wachsenden Unterlagen und andere 
Gehölze artgemäß ähnlicher 
Ausdehnung 
- § 16 Abs. (1) Nr. 2 

2,00 m 
(innerorts 1,00 m) 

Die Gehölze dürfen die 
Höhe von 4,00 m nicht 
überschreiten, es sei 
denn, dass der Abstand 
nach Nr. 3 eingehalten 
wird. 

3. Obstbäume, soweit sie nicht in Nr. 2 
oder 4 genannt sind  
- § 16 Abs. (1) Nr. 3 

3,00 m 
(innerorts 1,5 m) 

 

4.  Obstbäume auf stark wachsenden 
Unterlagen und veredelte 
Walnussbäume  
- § 16 (1) Nr. 4b 

4,00 m  

5.  Unveredelte 
Walnusssämlingsbäume  
- § 16 (1) Nr. 5 

8,00 m  

6.  Obstspaliere können gepflanzt 
werden wie Hecken (siehe Ziffer 12). 
Gegenüber Grundstücken in der 
Innerortslage ist mit Spalieren bis zu 
1,80 m Höhe kein Abstand und mit 
höheren Spalieren ein Abstand 
entsprechend der Mehrhöhe 
einzuhalten. 

  

nach dem Gesetz über das Nachbarrecht für Baden Württemberg (NRG)



8 |  Mitteilungsblatt der Gemeinde Tiefenbronn · Donnerstag, 18. Februar 2021 · Nr. 7

 

II. Ziersträucher, Laub- und Nadelbäume Innerhalb Außerhalb  
der geschlossenen Wohnlage 

 
7.  Artgemäß kleine Gehölze bis 1,80 m Höhe,  

z.B. Forsythien Spiraeen, Schneebeeren, Buschrosen, 
Mahonien, kleine Cotoneaster - § 16 Abs. (1) Nr. 1a 

0,50 m 0,50 m 

8.  Baumschul- und Weihnachtsbaumkulturen – sowie 
Weidenpflanzungen - § 16 Abs. (1) Nr. 1b 

1,00 m 1,00 m 

9.  Größere Gehölze bis 4,00 m Höhe,  
z.B. Flieder, Goldregen, Haselnuss, Sanddorn  
bei einer Erziehung auf über 4,00 m Höhe 
- § 16 Abs. (1) Nr. 2 und Abs. (2) 

1,00 m  
 

1,50 m 

2,00 m 
 

3,00 m 

a.  Geschlossene Bestände dieser Arten mit mehr als 3 
Gehölzen  
bei einer Erziehung auf über 4,00 m Höhe 
- § 16 Abs. (2) 

2,00 m 
 

3,00 m 

2,00 m 
 

3,00 m 

10.  Artgemäß mittelgroße oder schmale Bäume wie 
Birken, Blaufichten, Ebereschen, Erlen, Robinien 
(Akazien), Salweiden, Serbische Fichten, Thujen, 
Weißbuchen, Weißdornen und deren Veredelungen 
- § 16 Abs. (1) Nr. 4a und Abs. (2) 

4,00 m 4,00 m 

11.  Großwüchsige Arten von Ahorn, Buchen, Eichen, 
Eschen, Kastanien, Linden, Nadelbäume, Pappeln, 
Platanen und anderen Bäumen artgemäßer 
Ausdehnung - § 16 Abs. (1) Nr. 5 

 8,00 m 

  a.  Pappeln in Kurzumtriebsplantagen (§ 2 Abs. (2) Nr. 1 BWaldG) mit einer Umtriebszeit von 
höchstens 10 Jahren dürfen die Höhe von 12 m nicht überschreiben - § 16 Abs. (1) Nr. 4c 

12.  Hecken 
bis 1,80 m Höhe   - § 12   = 0,50 m Abstand 
über 1,80 m Höhe  - § 12  = 0,50 m + Mehrhöhe über 1,80 m 
(bei 2,00 m Heckenhöhe ergibt sich ein Grenzabstand von 0,70 m; bei 2,50 m Heckenhöhe 
wären 1,20 m einzuhalten usw.) 
Wichtig: Der Rückschnitt von Hecken auf die vorgeschriebene Höhe verjährt nicht. 

 

Beseitigungsansprüche nach dem Nachbarrechtsgesetz verjähren in fünf Jahren. 
Bei späterer Änderung der artgemäßen Ausdehnung des Gehölzes beginnt die Verjährung 
von neuem (§26). Der Besitzer eines Gehölzes, das die nach den Nrn. 1, 2, 7-9, und 12 
zulässige Höhe überschreitet, ist zur Verkürzung und zum Zurückschneiden verpflichtet, 
jedoch nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September. 
 
Beim Nachbarrecht handelt es sich um Privatrecht. Die Rechtsberatung ist Angehörigen der 
rechtsberatenden Berufe vorbehalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Gemeinde 
im Einzelfall keinen Rechtsrat erteilen darf. Eine Broschüre zum Nachbarrecht kann über die 
Internetseite des Justizministeriums Baden-Württemberg www.justiz-bw.de bestellt oder 
heruntergeladen werden. 

Ihre Gemeindeverwaltung 



Mitteilungsblatt der Gemeinde Tiefenbronn · Donnerstag, 18. Februar 2021 · Nr. 7  | 9

Berufspraktikum Erzieherin/Erzieher oder  
Kinderpflegerin/Kinderpfleger (m/w/d)  

in einer Krippengruppe ab 01. September 2021

Haben Sie Interesse, Ihre Berufsausbildung in einem engagierten 
und aufgeschlossenen Team abzuschließen und hierbei das breit 
gefächerte Betreuungsangebot in den Kinderbetreuungseinrich-
tungen unserer Gemeinde kennen zu lernen?

Wir suchen engagierte und aufgeschlossene Menschen, die Freu-
de und Geschick im Umgang mit Kindern mitbringen. Lernen Sie, 
Kinder auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten und zu unter-
stützen sowie sich kooperativ in ein Team einzubringen.

Wir bieten Ihnen den Praxisbezug nach Ihrer abgeschlossenen 
schulischen Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädago-
gik zur Erzieherin/zum Erzieher bzw. zur Kinderpflegerin/zum 
Kinderpfleger. Bei uns können Sie Ihre erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten im pädagogischen Alltag anwenden und Erzie-
hungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben übernehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
bitte baldmöglichst an das Bürgermeisteramt Tiefenbronn, Gem-
mingenstraße 1, 75233 Tiefenbronn oder an bewerbung@tiefen-
bronn.de.

Weitere Auskünfte erhalten Sie gerne bei Frau Bunge (Tel.: 
07234/9500-28), bunge@tiefenbronn.de

Die Gemeinde Tiefenbronn bietet ab 01. September 2021 

vier Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr  
– FSJ (m/w/d)

unter der Trägerschaft des Internationalen Bundes, IB Freiwilli-
gendienste Pforzheim an.

Drei der Einsatzstellen sind in unseren Kinderbetreuungseinrich-
tungen, eine Stelle ist in der Schulkindbetreuung der Lucas-Mo-
ser-Grundschule vorgesehen.

Haben Sie Interesse, sich für andere zu engagieren, neue Impul-
se für die eigene Orientierung zu erhalten oder einfach ein Jahr 
etwas anderes zu tun, dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen bitte an das  

Bürgermeisteramt Tiefenbronn
Gemmingenstraße 1, 75233 Tiefenbronn oder per E-Mail an 
bewerbung@tiefenbronn.de 

Ihre Bewerbung ist jedoch auch direkt an den 
Internationalen Bund, IB Freiwilligendienste pforzheim, 
Bleichstraße 64, 75173 pforzheim oder per E-Mail an freiwilli-
gendienste-pforzheim@internationaler-bund.de möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Für nähere Informationen und Auskünfte steht Ihnen gerne Frau 
Bunge, Tel.: 07234/9500-28, bunge@tiefenbronn.de zur Verfü-
gung.

Die Gemeinde Tiefenbronn bietet für das Schuljahr 2021/2022

praktikum im Berufskolleg  
für den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers 

(m/w/d)

in ihren Kindertageseinrichtungen an.

Das einjährige Praktikum ist Zugangsvoraussetzung für den  
Beginn der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. 
zum staatlich anerkannten Erzieher.

Nähere Informationen dazu erhalten Sie auch bei den Fachschu-
len für Sozialpädagogik.

Aufnahmevoraussetzung für das Berufskolleg ist die Fachschul-
reife, der Realschulabschluss, das Versetzungszeugnis in Klasse 
11 eines Gymnasiums oder der Nachweis eines gleichwertigen 
Bildungsstandes.

Wenn Sie Interesse haben, diesen abwechslungsreichen und 
verantwortungsvollen Beruf zu erlernen, senden Sie bitte Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätesten 31. Mai 
2021 an das
Bürgermeisteramt Tiefenbronn, Gemmingenstraße 1, 75233 
Tiefenbronn oder per E-Mail an bewerbung@tiefenbronn.de  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Für nähere Informationen und Auskünfte steht Ihnen gerne Frau 
Bunge, Tel.: 07234/9500-28, bunge@tiefenbronn.de zur Verfü-
gung.

Bürgermeisteramt . Postf 36 . 75231 Tiefenbronn
Tel. 07234 9500-0 . Fax 07234 9500-50
E-mail: gemeindeverwaltung@tiefenbronn.de

Sprechtage des Notars

Es werden Notartermine im Rathaus Tiefenbronn angeboten. 
Herr Notar Dr. Philipp Glagowski aus Pforzheim wird immer mon-
tags ab 13:00 Uhr den Sprechtag abhalten.

Die nächsten Termine finden statt am:
15. März 2021

Bitte setzen Sie sich zur Terminvereinbarung mit dem Sekretariat 
in Pforzheim in Verbindung.

Die Kontaktdaten lauten:
Notare Dr. philipp Glagowski & Iwone peikert
Westliche Karl-Friedrich-Str. 76, 75172 pforzheim (Eingang 
Museumstraße)
Tel. 07231 3976-700
Fax. 07231 3976-799
E-Mail: notar@notare-gp.de
Homepage: www.notare-gp.de

Die Bekanntgabe der weiteren Termine erfolgt im Mitteilungs-
blatt.

Ende der Zettelwirtschaft im Kindergarten
Eltern der Kindergärten der Gemeinde Tiefenbronn erhalten 
Nachrichten und Termine bald per Smartphone-App
Ab 22.02.2021 informieren alle Kindergärten der Gemeinde Tie-
fenbronn die Eltern mit der Kita-Info-App. Nachrichten und Ter-
mine erhalten die Eltern kostenlos und ohne lästige Werbung 
direkt auf ihr Smartphone.
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Das von der Stay Informed GmbH (www.kita-info-app.de) mit Sitz 
in 79249 Merzhausen bei Freiburg entwickelte Kommunikations-
system ist bereits in mehr als 3.000 Kindertageseinrichtungen im 
Einsatz – somit werden aktuell über 200.000 Eltern mit Hilfe der 
Kita-Info-App informiert.
Die Kita-Leitung spart dadurch Papier, Druckerkosten und vor al-
lem Zeit. Damit profitieren vor allem auch die Kinder, wenn weni-
ger Bürokratie anfällt und so mehr Zeit für pädagogische Arbeit 
bleibt. Die Kosten für die Kita-Info-App amortisieren sich fast voll-
ständig durch Materialeinsparungen.
Die Teams der Kitas freuen sich gemeinsam mit der Gemein-
de Tiefenbronn über diese deutlichen Arbeitserleichterungen. 
Selbstverständlich ersetzt die App in keiner Weise das persönli-
che Gespräch zwischen Eltern und Erzieher/-innen, das natürlich 
einen höheren Stellenwert hat. Jedoch hilft die App den Eltern 
besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, 
was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt.
Oft etablieren sich in Elternkreisen Facebook- oder WhatsApp-
Gruppen, um sich zu organisieren und Informationen auszutau-
schen. Im Vergleich zu diesen Diensten ist die Kita-Info-App da-
gegen datenschutzrechtlich absolut sicher und DSGVO-konform. 
Die Daten werden nicht kommerziell von Dritten genutzt und es 
werden keine persönlichen Handynummern wie bei WhatsApp-
Gruppen preisgegeben.
Dieser Service ist für alle Eltern kostenlos und steht ab sofort zur 
Verfügung. Näheres erfahren die Eltern im Kindergarten bei Ih-
rer Leitung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für die 
Eltern gibt es auch ein „Erklärvideo“. Eltern, die ausdrücklich kei-
ne App wünschen, können sich ohne Mehraufwand alle Informa-
tionen und Termine auch per E-Mail zusenden lassen.
Link:
Kita-Info-App: www.kita-info-app.de

Verbandsschule im Biet
Gemeinschaftsschule

Anmeldung an der Gemeinschaftsschule im Biet 
Klasse 5 Schuljahr 2021/2022 
Die Anmeldung kann ab sofort auf dem Postweg oder durch Ein-
wurf in unseren Briefkasten (am Gebäude der Grundschule) erfol-
gen. Neben dem ausgefüllten Anmeldeformular ist dabei zwin-
gend die Vorlage der Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung 
im Original erforderlich. Beachten Sie hierbei bitte eine entspre-
chende Postlaufzeit. Die Anmeldungen müssen bis spätestens 
11.03.2021 bei uns vorliegen. Das Anmeldeformular finden Sie 
auf unserer Homepage oder Sie können es über das Sekretariat 
der Schule anfordern.

Ludwig-Uhland-Schule Heimsheim
Grund-, Haupt- und Realschule

Infos zur Anmeldung der Realschulklasse 5
Die Anmeldung zur Realschule ist persönlich (ohne Anwesenheit 
des Schülers/der Schülerin) im Zeitraum von Mo., 08.03.2021 bis 
Do., 11.03.2021 zu den Öffnungszeiten des Sekretariats (08:00 – 
13:00 Uhr) durch einen Erziehungsberechtigten möglich.
Bitte beachten Sie, dass dafür vorab unbedingt telefonisch 
(07033 53920) ein Termin vereinbart werden muss. Zur An-
meldung können Sie das Anmeldeformular im Vorfeld auf unse-
rer Homepage herunterladen und ausfüllen. Anmeldeformulare 
liegen auch vor dem Sekretariat aus. Bitte denken Sie unbedingt 
an Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung.
Zusätzlich zur persönlichen Anmeldung ist auch eine schriftliche 
Anmeldung per postsendung oder Einwurf direkt in unseren 
Briefkasten am Haupteingang möglich. Bitte denken Sie bei die-
sem Anmeldeverfahren ebenfalls daran, Blatt 3 und 4 der Grund-
schulempfehlung beizulegen. Nur dann können wir die Anmel-
dung bearbeiten. Spätester Einwurf bzw. Postzustellung ist Do., 
11.03.2021, 24:00 Uhr

Beide Verfahren der Anmeldung, persönlich oder per Post/Ein-
wurf, sind gleichberechtigt und haben keine Auswirkung auf die 
Aufnahme an der LUS. In beiden Verfahren bekommen Sie per 
Mail eine Anmeldebestätigung.
In den vergangenen Jahren konnten wir immer alle Anmelde-
wünsche auch erfüllen und mussten in Klasse 5 niemanden ab-
weisen. Ich gehe davon auch in diesem Jahr aus. 
Die endgültige Aufnahmebestätigung mit allen weiteren In-
formationen zum Start an der LUS im Schuljahr 2021/2022 
bekommen Sie dann voraussichtlich Anfang Mai, wenn die 
Schülerzuweisungen durch das Staatliche Schulamt Pforzheim 
abgeschlossen sind.
Falls Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte zeitnah ein per-
sönliches Beratungsgespräch, telefonisch oder per Videokonfe-
renz wünschen, melden Sie sich zur Terminvereinbarung im Se-
kretariat unter 07033 53920 oder unter 
sekretariat@lusheimsheim.de.
Peter Hemmer, Schulleiter

„LUS Schnuppertag digital“ 
ab sofort online auf www.lusheimsheim.de

 
 Plakat: Schule

Sperrmüllmarkt

Tiefenbronner "Sperrmüll-Markt"

zu verschenken:
großer Karton mit Traktoren-Zeitschriften (Profi, Traktor Spezial 
u.v. mehr), verschiedene Jahrgänge
-Tel.: 9485734



Mitteilungsblatt der Gemeinde Tiefenbronn · Donnerstag, 18. Februar 2021 · Nr. 7  | 11

Fundbüro:

Am 15.02.2021 blieb eine Brille „CHARLES STONE“ bei der Bäcke-
rei Sehne im OT Tiefenbronn liegen.

Am 15.02.2021 blieb eine Sonnenbrille in der Postfiliale in Tiefen-
bronn liegen.

Am 13.02.2021 wurde ein Kindergeldbeutel „Der echte Scout“ im 
OT Tiefenbronn gefunden.

Am 29.01.2021 wurde ein kleiner Stoff-Teddybär in der Lieben-
eckstr. im OT Tiefenbronn gefunden.

Am 18.01.2021 wurde ein Seat-Autoschlüssel in der St.-Sebastian-
Str. im OT Tiefenbronn gefunden.

Am 12.12.2020 wurde ein einzelner Schlüssel mit blauem Anhän-
ger in der Brunnenstr. im OT Tiefenbronn gefunden.

Fundgegenstände können beim Bürgermeisteramt Tiefen-
bronn, Zimmer 1, abgeholt und abgegeben werden.

Mitteilungen anderer Behörden

Wie buche ich online einen Impftermin?  
Und wie funktioniert das neue Rückruf-System? 
Der Impfstoff gegen das Corona-Virus steht bislang nur sehr ein-
geschränkt zur Verfügung; entsprechend wenige Impftermine 
sind derzeit freigeschaltet. Das führt verständlicherweise immer 
wieder zu Unmut bei Menschen, die eigentlich impfberechtigt 
wären, aber bei der Terminvereinbarung trotz mehrmaliger Ver-
suche leider noch kein Glück hatten. Gibt es Wege, diesen Frust 
zu vermeiden? Und was ist bei einer Terminvereinbarung gene-
rell zu beachten?  
Grundsätzlich hat jeder die freie Wahl, in welchem Impfzentrum 
er geimpft werden möchte. Zur Auswahl stehen in der Region die 
Kreisimpfzentren in der Appenberg-Sporthalle in Mönsheim und 
in der St. Maur-Eissporthalle in Pforzheim, die Zentralen Impfzen-
tren in Stuttgart und in der Messe Karlsruhe oder die Impfzen-
tren des Kreises Karlsruhe in Sulzfeld und in der Schwarzwald-
halle Karlsruhe. Wer sich für ein Zentrum entschieden hat, kann 
anschließend telefonisch oder online einen Termin vereinbaren. 
Die Termine werden ausschließlich zentral vergeben; es ist nicht 
möglich, direkt bei einem Impfzentrum anzurufen.

1. Terminvergabe am Telefon
Eine telefonische Terminvereinbarung für eine Impfung ist nur 
unter der bundesweiten Nummer 116 117 über ein vom Land 
beauftragtes Callcenter möglich. Aufgrund des großen Andrangs 
hat das Land inzwischen auf ein so genanntes Recall-System um-
gestellt. Das heißt, sobald ein Impfberechtigter einmal an der 
Hotline durchgekommen ist, werden seine Daten aufgenommen, 
er kommt auf eine Warteliste und wird zurückgerufen, sobald ihm 
ein Termin angeboten werden kann. Wie das Land betont, werde 
jedoch auch das neue Vergabesystem das Grundproblem nicht 
lösen, dass noch eine Weile sehr wenig Impfstoff geliefert werde. 
Doch die Situation müsste sich nun von Woche zu Woche bes-
sern.

2. Terminvergabe über das Internet
Wer über eine eigene E-Mail-Adresse verfügt beziehungsweise 
eine SMS empfangen kann, kann seine beiden Impftermine al-
ternativ online über die zentrale Plattform www.impfterminser-
vice.de buchen. Im ersten Schritt ist auf der Startseite das Bun-
desland des Wohnortes sowie das gewünschte Impfzentrum 
auszuwählen. Danach wird man automatisch auf die Seite des 
jeweiligen Impfzentrums weitergeleitet. Falls keine freien Termi-
ne verfügbar sind, kommt eine entsprechende Meldung und die 
Buchung muss zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden. 
Im zweiten Schritt erfolgt eine Schnellprüfung der Impfbe-
rechtigung. Dazu werden das Alter, eventuelle Vorerkrankungen 
bzw. die berufliche Tätigkeit abgefragt. Wer beispielsweise noch 

keine 80 Jahre alt oder nicht in einem medizinischen Beruf tätig 
ist, kommt beim Versuch, sich einen Impftermin zu holen, über 
diesen Schritt nicht hinaus.
Wer die Schnellprüfung am PC erfolgreich abschließen konnte, 
muss danach einen sog. Vermittlungscode anfordern. Dazu 
sind zunächst die Mailadresse und die Telefonnummer anzuge-
ben. Die Daten können auch z.B. von einem Angehörigen stam-
men, der dem Impfberechtigten bei der Terminvereinbarung 
hilft. Der Code kommt dann umgehend per Mail oder per SMS.
Nach Eingabe dieses Codes kann schließlich die eigentliche Ter-
minbuchung vorgenommen werden. Dazu sucht man sich im 
eingeblendeten Kalender einen Termin aus. Es kommt vor, dass in 
der Zeit, in der dort die persönlichen Daten eingegeben werden, 
eine andere Person den Termin „wegbucht“. In diesem Fall muss 
ein neuer Termin ausgewählt werden.
War die Vereinbarung des Impftermins erfolgreich, sollte die Ter-
minbestätigung ausgedruckt oder als pdf-Datei abgespeichert 
werden. Sie dient dann als „Eintrittskarte“ für das Impfzentrum. 
Der Vermittlungscode sollte ebenfalls notiert werden. Und egal 
ob telefonisch oder online – der Termin für die Zweitimpfung, die 
mindestens 21 Tage nach der ersten stattfinden sollte, ist unbe-
dingt gleich mitzubuchen. Das Verfahren ist das gleiche.
Eine ausführliche Anleitung zur Online-Terminvereinbarung fin-
det sich im Internet unter www.impfen-bw.de. Wer Unterstüt-
zung bei der Vereinbarung des Impftermins benötigt, kann im 
Mitteilungsblatt oder auf der Homepage der Gemeinde schauen, 
ob es vor Ort spezielle Hilfsangebote gibt.

Weitere Informationen?
Fragen rund um das Thema Impfen beantwortet die Impf-Hotline 
des Landes unter Telefon 0711 904 39555. Sie ist täglich, auch an 
Sonn- und Feiertagen, von 8 bis 22 Uhr erreichbar. Allgemeine 
Informationen zu Corona und zu den Impfungen finden sich auch 
auf der Internetseite des Enzkreises unter www.enzkreis.de/coro-
na. Bei Fragen steht das Gesundheitsamt unter 07231 308-6850 
oder per Mail an corona@enzkreis.de ebenfalls gerne zur Verfü-
gung.
(enz)

Milde Temperaturen und Regen lassen die jährliche 
Amphibienwanderung beginnen: 
Einige Straßen im Enzkreis gesperrt
Bei milden Temperaturen, vorzugsweise nachts und bei feuchter 
Witterung, beginnen Amphibien wie in jedem Jahr ihre Wande-
rung von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern. Wo die 
geschützten Tiere dabei Straßen queren müssen, stellen zahlrei-
che Helferinnen und Helfer Schutzzäune auf. Die Tiere können so 
eingesammelt und sicher über die Straßen gebracht werden.

Zum Schutz der Ehrenamtlichen gelten an den Sammelstrecken 
jeweils zwischen 19 und 8 Uhr am nächsten Morgen Geschwin-
digkeitsbegrenzungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, an 
den gekennzeichneten Strecken besonders vorsichtig zu fahren, 
um die Menschen nicht zu gefährden. Während der Wanderzeit 
der Amphibien ganz für den Verkehr gesperrt werden die Ge-
meindeverbindungsstraßen Bilfingen – Stein und Ellmendingen 
– Nöttingen sowie die Kreisstraße K 4517 Richtung Freudenstein.

Aktiv bei den Sammelaktionen dabei sind insbesondere Natur-
schutzverbände, Jäger, Angler, die kirchliche Jugend sowie zahl-
reiche Einzelpersonen. Unterstützung bei ihrer Arbeit erhalten 
sie von den Gemeinden und der Straßenmeisterei, die Zäune auf-
bauen, Hinweisschilder anbringen und Umleitungen einrichten. 
Durch die engagierte Arbeit aller Beteiligten werden so allein im 
Enzkreis bis zu 35.000 Tiere jährlich vor dem sonst sicheren Ver-
kehrstod bewahrt.

Weitere helfende Hände sind jederzeit willkommen. Interessierte 
können sich bei Bettina Kopietz vom Amt für Baurecht, Natur-
schutz und Bevökerungsschutz des Enzkreises melden. Sie ist un-
ter Telefon 07231 308- 9240 oder per E-Mail an 
Bettina.Kopietz@enzkreis.de zu erreichen.
(enz)
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KreisLandFrauen Enzkreis laden Sie zu  
Online-Veranstaltungen ein
Datenschutz im digitalisierten Gesundheitswesen: 
Chancen und Risiken
(Veranstalter ist VHS Mühlacker) 
23.02.2021, 18:00 Uhr
Seit einigen Jahren ist nahezu jedem klar, dass wer Daten besitzt, 
Macht besitzt - Gesundheitsdaten stellen dabei keine Ausnahme 
dar. Doch welche Daten spielen im Kontext von "Gesundheit" 
eigentlich eine Rolle? Welche Vorteile für die Gesellschaft, aber 
auch welche Gefahren für den Einzelnen können mit solchen 
Technologien einhergehen? Wie kann ein Computer zum Beispiel 
anhand von Informationen darüber, was ich im Supermarkt kau-
fe, Dinge über mich vorhersagen? Welche Möglichkeiten haben 
wir als Betroffene selbst zu entscheiden, wer welche Dinge über 
uns wissen darf? All diesen Fragen und vielen weiteren, die Sie zu 
dem Thema haben, werden wir in diesem Vortrag gemeinsam auf 
den Grund gehen.
Referent: Marc Hauer, Universität Kaiserslautern

Lebensmittelkennzeichnung - was ändert sich?
25.02.2021, 18:30 Uhr
Für den Umgang mit unserer Produktvielfalt benötigt die Ver-
braucherschaft kurze und eindeutige Informationen über Her-
kunft, Verarbeitung, Zusammensetzung und Allergene. Was 
bringt die neue Ampelkennzeichnung Nutri Score?
Referentin: Benita Schleip

Digitales Wissen für Ältere: Digitaler Engel führt Tour online 
fort
Der Digitale Engel stellt digitale Angebote für ältere Menschen 
vor. Im Rahmen eines Impulsvortrags werden Grundlagen zu 
verschiedenen Themen erläutert. Im Anschluss kann die sichere 
Nutzung der vorgestellten Angebote anhand von praktischen 
Beispielen ausprobiert und Fragen der Teilnehmenden im per-
sönlichen Gespräch geklärt werden. Es werden keine Vorkennt-
nisse vorausgesetzt.
Am 08.03.2021 macht der Digitale Engel in Illingen digital „Sta-
tion“: Ein Digitalexperte klärt an diesem Tag von 15:00 bis 16:30 
Uhr unter https://zoom.us/j/9290347421 Fragen rund um Digita-
les und der sicheren Anwendung digitaler Angebote. Das Thema 
– Online-Spiele.
Online-Spiele für Senior*innen halten fit und können ein prima 
Zeitvertreib sein, wenn man nicht mehr so mobil sein kann. Wo 
findet man Sudoku, Quiz, Kreuzworträtsel oder wie spielt man 
gemeinsam mit anderen Personen online, z.B. Skat oder Schach.
Anmeldung unter online-vortrag@kreislandfrauen-enzkreis.de

KreisLandFrauen Enzkreis
www.landfrauen-enzkreis.de

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
in pforzheim 

WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA
Telefonisch, per Videogespräch oder persönlich. Wenn im Lockdown 
schulischer Druck und persönliche oder familiäre Situation Sie an 
Ihre Grenzen bringen: Rufen Sie uns an! 

Wir bieten Ihnen kostenfreie und vertrauliche Beratung:
•	 zur Erziehung und familiären Beziehungsgestaltung
•	 zu psychosomatischen Auffälligkeiten (wie z.B. Schlafstörun-

gen, Essstörungen, Kopf- und Bauchschmerzen)
•	 bei Ängsten und Depressionen
•	 bei emotionalem und sozialem Stress
•	 bei Trennungs- und Scheidungsbewältigung und Umgangs-

fragen
•	 Lebenskrisen und Überforderungsgefühl
•	 Um wieder eine gute Balance im Alltag zu finden

Das Angebot „KISTE - Hilfen für Kinder suchtkranker Eltern, 
psychisch kranker Eltern und Kinder mit Gewalterfahrungen“ 
unterstützt Familien aus dem Enzkreis.

Das Angebot „KiWi – Kinder der Welt integrieren“ bietet  
psychologische Beratung für geflüchtete Familien an.
In Krisensituationen können Sie auch sofort einen Termin er-
halten. Sie können uns unter der Telefon-Nummer 07231 30870 
oder per E-Mail Beratungsstelle.pforzheim@Enzkreis.de errei-
chen.

Telefonische Abendsprechstunden und  
Online-Veranstaltungsreihe der Berufsberatung
Das Thema Berufswahl ist gerade in Zeiten von Corona wichtig. 
Wie der Weg nach der Schule aussehen kann, ist für viele Jugend-
liche mit zahlreichen Fragen verbunden: Ausbildung ja, aber wel-
che passt zu mir? Kein Praktikum möglich, welche Alternativen 
gibt es? Doch erst mal weiter die Schulbank drücken, aber wel-
che? Was kann ich studieren und wo? Nach dem Abi ins Ausland 
gehen, aber ist das gerade überhaupt möglich?
Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Ar-
beit Nagold-Pforzheim können zwar derzeit keine persönlichen 
Beratungsgespräche in der Schule oder in der Agentur für Arbeit 
anbieten, sie sind aber montags bis donnerstags von 9 bis 16 
Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter der Nummer 
07231 304 200 erreichbar. Gerne kann auch ein Termin für eine 
Videoberatung vereinbart werden.
„Zusätzlich bieten wir ganz neu im Februar und März Abend-
sprechstunden an. Jeweils montags und donnerstags von 18 
bis 20 Uhr können insbesondere Eltern, gemeinsam mit ihren 
Kindern, bei unseren Berufsberaterinnen und Berufsberatern an-
rufen und sich beraten lassen“, so Martina Lehmann, Chefin der 
Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.
Online-Veranstaltungsreihe zur Berufswahl
Verschiedene Themen zur Berufswahl werden zusätzlich im Rah-
men der Online-Veranstaltungsserie „Next Level – Finde deinen 
Weg“ aufgegriffen.
Die Serie startet am Donnerstag, 18. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr 
mit dem Titel „Über eine weiterführende Schule zum Traumbe-
ruf?“ Berufsberater Harald Bender berichtet aus der Praxis, gibt 
Tipps und steht für Fragen zu Verfügung. „Mit digitaler Bewer-
bung punkten!“ steht am 23. Februar von 16 bis 17.30 Uhr auf 
dem Programm. Digitalisierungsexperte Patrick Walz zeigt, was 
bei einer digitalen Bewerbung zu beachten ist. Auch die Nutzung 
von Bewerbungsvideos wird vorgestellt.
Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an
Nagold-Pforzheim.BCA@arbeitsagentur.de oder telefonisch un-
ter 07452 829 313.
Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät 
(Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum 
Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

Vorschau auf die weiteren Termine:
•	 16. März: von 17 bis 18 Uhr „Ziel Ausbildung in Industrie, 

Handel und Dienstleistungsberufen 2021/2022: Berufswahl 
und Bewerbung unter Corona richtig machen.“

•	 23. März: von 15 bis 16.30 Uhr „Wunschberuf finden und 
wenn ja wie viele?“

•	 24. März: von 17 bis 18 Uhr „Zukunft beginnt Jetzt - Handwer-
ker wissen was sie tun.“

•	 30. März: von 18 bis 19.30 Uhr für Eltern: „Hilfe, mein Kind 
macht Abi!“

•	 April: von 14 bis 15.30 Uhr „Das Bewerbungsgespräch als 
Challenge zum Ausbildungsplatz.“

•	 22. April: von 9.30 bis 11.30 Uhr im Rahmen des „Girls´Day: 
„MINT for girls - Dein Traumberuf mit Zukunft!“

•	 22. April: von 9.30 bis 11.30 Uhr im Rahmen des „Boys´Day: 
„Berufsorientierungstag für soziale Berufe.“

•	 6. Mai: von 18 bis 19.30 Uhr „Nach der Schule ins Ausland und 
Überbrückungsmöglichkeiten im Inland“

•	 18. Mai: von 18 bis 19.30 Uhr „Personalverantwortliche verra-
ten, worauf es im Vorstellungsgespräch ankommt.“

•	 20. Mai: von 18 bis 19.30 Uhr“ „Building Opportunities - Social 
Media für den Berufsstart nutzen!“

•	 7. Juni: Den Abschluss bildet von 16 bis 17:30 Uhr der Online-
Workshop „Jobperspektiven schaffen.“



Mitteilungsblatt der Gemeinde Tiefenbronn · Donnerstag, 18. Februar 2021 · Nr. 7  | 13

 

 
 

Beratungstermine der Johanna-Wittum-
Schule pforzheim

Johanna-Wittum-Schule: 
Digitale Beratungstermine zu unseren Schularten
Für eine individuelle Beratung und Fragen rund um Ihre Be-
werbung an unserer Schule haben wir Beratungszeiten bei der 
Plattform jitsi vom 22.02.2021 bis 26.02.2021 für Sie eingerichtet 
(siehe Homepage). Zusätzlich können Sie sich mit Hilfe der hoch-
geladenen Präsentationen auch selbst über die einzelnen Schul-
arten informieren.
Wir freuen uns über Ihren digitalen Besuch!

Bewerbungsfrist für alle Schularten 
der Johanna-Wittum-Schule: 08.03.2021

Johanna-Wittum-Schule, Kaulbachstr. 34 
in Pforzheim, 
www.johanna-wittum-schule.de

Tag der offenen Tür  und Anmeldung Neue Fünfer 
am Johannes-Kepler-Gymnasium Weil der Stadt
Liebe Viertklässlerinnen und liebe Viertklässer,
Ihr seid herzlich eingeladen, mit Euren Eltern unsere Schule ken-
nenzulernen. Hierzu gibt es vielfältige Informationen auf unserer 
Webseite www.jkgweil.de. Dort stellen sich nicht nur Fachschaf-
ten und Arbeitsgemeinschaften vor, es gibt auch Informationen 
zu unserem offenen Ganztagesbetrieb sowie zu den pädagogi-
schen und organisatorischen Konzepten rund um unsere Schule.
Am Mittwoch, 24. Februar 2021, habt Ihr zusammen mit Euren 
Eltern von 16 bis 18 Uhr die Gelegenheit, mich persönlich in ei-
ner Online-Live-Übertragung kennenzulernen und mir Fragen zu 
stellen. Dazu bitte ich um Voranmeldung auf www.jgweil.de.

Liebe Eltern,
auf unserer Webseite www.jkgweil.de finden Sie auch die elektro-
nische Voranmeldung für Ihr Kind an unserer Schule. Die eigent-
liche Anmeldung erfolgt dann im Zeitraum Montag, 8.3.2021 
bis Donnerstag, 11.3.2021: Von der Grundschule haben Sie 
dafür Unterlagen erhalten, die für Ihr Kind persönlich ausgefüllt 
sind. Bitte lassen Sie uns im oben genannten Zeitraum die 
Grundschulempfehlung (Anlage "Blatt 3") und das ,Formular für die 
Anmeldung‘ (Anlage "Blatt 4") im Original zukommen, gerne auf 
dem Postweg.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder!

Dr. Rolf Bayer
-Schulleiter-

Cyber-Infotage an der Heinrich-Wieland-Schule
PFORZHEIM. Über die Startmöglichkeiten in eine erfolgreiche 
schulische und berufliche Zukunft informiert die Heinrich-Wie-
land-Schule in diesem Jahr coronabedingt auf eine ganz beson-
dere Weise.
An drei verschiedenen Tagen gibt es visuelle Einblicke in die 
vielfältigen schulischen Möglichkeiten an der Heinrich-Wieland-
Schule sowie die Möglichkeit, in einem Chat Fragen zu stellen.
Der Zugang erfolgt über die Homepage der Heinrich-Wieland-
Schule
-  am 23. Februar von 15 - 16 Uhr für Infos über das Technische 

Gymnasium (dreijährig und sechsjährig) und das Berufskolleg
-  am 24. Februar von 16 - 17 Uhr für die Fachschule für Elektro-

technik und die Zweijährige Berufsfachschule für Feinwerktech-
nik (BEFA)

-  am 26. Februar von 13.30 Uhr - 14.30 Uhr für allgemeine Fragen 
zu allen Bildungsgängen der Heinrich-Wieland-Schule.

Kontakt: 
Heinrich-Wieland-Schule, Graf-Leutrum-Str. 3, 75175 Pforzheim
Telefon: (07231) 3923-52/53
Fax: (07231) 392042 www.hw-schule.de
(pm)

Standesamtliche Mitteilungen

Geburten:

Johann Thomas Vogel, geb. am 16.01.2021 in Böblingen, Sohn 
von Zsuzsanna László und Thomas Vogel, Ortsteil Mühlhausen, 
Stadelbachstr. 36

Romy Josephine Geldner, geb. am 01.02.2021 in Filderstadt, Toch-
ter der Eheleute Carolin und Daniel Geldner, Ortsteil Tiefenbronn, 
Mühlstr. 3

Altersjubilare

Wir gratulieren herzlich:

am 18.02.2021
Herrn Günter Kircher, Ortsteil Tiefenbronn, Mörikestr. 6 
zum 80. Geburtstag

am 20.02.2021
Herrn Franz Fellermeier, Ortsteil Tiefenbronn, Lucas-Moser-Str. 12 
zum 75. Geburtstag

am 24.02.2021
Herrn Gert Karl, Ortsteil Tiefenbronn, Maria-Magdalena-Str. 4 
zum 85. Geburtstag

am 24.02.2021
Frau Sigrid Pfizenmaier, Ortsteil Tiefenbronn, Seehausstr. 7 
zum 70. Geburtstag

am 25.02.2021
Frau Herta Pfeffer, Ortsteil Mühlhausen, Gartenstr. 13 
zum 75. Geburtstag

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde
Mühlhausen

Ev. Pfarrgemeinde Mühlhausen
Würmtalstr. 23, 75233 Mühlhausen
Tel. 07234 4254
E-Mail: muehlhausen@kbz.ekiba.de
Homepage: www.eki-muehlhausen.de

Bitte beachten Sie die geänderten Bürozeiten:
Mo./Mi./Do./Fr. 10.00 - 12.00 Uhr

(Bitte um vorherige telefonische Anmeldung)
Ansprechpartner vor Ort:
Tiefenbronn:  Fr. Klink,   Tel. 980535
Mühlhausen:  Fr. Gockeler,  Tel. 7772
Lehningen:  Fr. Klug,   Tel. 7661
Neuhausen:  Hr. Arlitt,   Tel. 981372
Steinegg:   Fr. Gerlich,  Tel. 6322
Hamberg:   Fr. Sickinger,  Tel. 7641


